
Abänderungsantrag 

Der Abgeordneten t '''16 J 14 ... d<.t; j ~ ... L; "'" I 5 d,J-r " . .,k / ~~ I ft ~ /4-, 
zum Bericht des Justizausschusses über die Regierungsvorlage (1057 d.B.): Bundesgesetz über 

Verwertungsgesellschaften (Verwertungsgesellschaftengesetz 2016 - VerwGesG 2016) (1078 d.B.) 

Antrag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Die Regierungsvorlage betreffend ein Bundesgesetz über Verwertungsgesellschaften 

(Verwertungsgesellschaftengesetz 2016 - VerwGesG 2016) (1057 d.B.) wird wie folgt geändert: 

1. § 45 Abs. 4 Z 1 lautet: 

"1. die Gesamtsumme und die Medianwerte der den Rechteinhabern zugewiesenen Beträge 

aufgeschlüsselt nach Kategorie der wahrgenommenen Rechte und Nutzungsart;" 

2. § 45 Abs. 4 Z 2 lautet: 

"2. die Gesamtsumme und die Medianwerte der an die Rechteinhaber ausgeschütteten Beträge 

aufgeschlüsselt nach Kategorie der wahrgenommenen Rechte und Nutzungsart;" 

Begründung 

Statistische Kennzahlen geben Auskunft über Bezüge, die den Kunstschaffenden aufgrund der 

Verwertungsrechte ausgeschüttet werden. Die Anfragebeantwortung 1744/AB durch den 

Justizminister hat allerdings gezeigt, dass der Median als Kennzahl deutlich bessere Auskunft gibt als 

der Durchschnittswert. Um ein realistisches Bild der wirtschaftlichen Konsequenz des Urheberrechts 

für die Kunstschaffenden zu erhalten, ist daher die Veröffentlichung der Verteilungsparameter 

sinnvoll. 
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